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Ihre GZ/vom 

Das Bundeskanzleramt - Sektion VII beehrt sich, einem Besch uß 

des Nationalrates folgend, beiliegend 24 Exemplare des rubr -

zierten Gesetzentwurfes samt Vorblatt, Erläuterungen und Te t

gegenüberstellung zu übermitteln. 

Die Begutachtungsfrist endet arn 30. SeBt�� 19871: 
- . "<� 

14. August 1987 

Für den Bundesminister 

für Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfert" u g: 

S c h a c h  i n g e r  

56/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 1 von 38

www.parlament.gv.at



Vo r b 1 a t t 

Problem: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. Dez m

ber 1986, G 140/86, in § 64 Abs. 2 des Tierärztegesetzes ie 

Bestimmungen über die Höhe der Beiträge zum Versorgungsfo ds 

aufgehoben, da diese mit Art. 18 B -VG in Widerspruch stan en. 

Diese Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1987 in 

Kraft. 

Ziel: 

Die die Wohlfahrtseinrichtungen regelnden Bestimmungen so len 

generell den Erfordernissen des Art. 18 B -VG entsprechend ge

staltet werden. Überdies sollen jene Probleme, die sich i 

der Praxis der Vollziehung ergeben haben, bereinigt werde . 

Inhalt: 

- Ausdehnung des Wahlrechtes auf freiwillige Kammermitgli -

der 

- Neuregelung der durch die Disziplinarkommission zu verh"n

genden Strafen 

- Erhöhung der Verwaltungsstrafen bei Übertretungen des Tier

ärztegesetzes 

- Neufassung der Bestimmungen über die Wohlfahrtseinricht n

gen entsprechend dem zitierten Erkenntnis des Verfassun s

gerichtshofes 

Alternativen: 

keine 

Kosten: 

keine 
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Bundeskanzleramt E NT W U  F 
Zl. 70. 970/14 -V I I/10/87 

Bundesgesetz vom . . . . • . . . . . . • . . . .  , mit dem das 
Tierärztegesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Tierärztegesetz, BG BI. Nr. 16/1975, wird wie folgt ge

ändert: 

1. Im § 39 Abs. 2 entfällt das Wort "ordentlichen". 

2. § 40 Abs. 1 lautet: 

"§ 40. (1) Die Vorstandsmitglieder der Landeskammer werden 

von den am Tage der Wahl ausschreibung Wahlberechtigten 

durch allgemeine und gleiche Wahl nach den Grundsätzen des 

Verhältniswahlrechtes berufen. Das Wahlrecht ist mittels 

amtlichen Stimmzettels durch geheime und persönliche Ab

gabe der Stimme oder in Form eines eingeschriebenen Brie

fes auszuüben. " 

3. § 59 lautet: 

"§ 59. (1) Disziplinarstrafen sind: 

1. Der schriftliche Verweis, 

2. Geldstrafen bis zur Höhe des Dreißigfachen der Bund s

kammerumlage für freiberufliche Mitglieder, 

3. Das Verbot der Ausübung des tierärztlichen Berufes 

höchstens auf die Dauer von fünf Jahren. 

(2) Neben einer Geldstrafe kann auch die Wählbarkeit z r 

Tierärztekammer zeitlich oder dauernd entzogen werden. Bei 

einem das Ansehen der Tierärzteschaft besonders schädi 

genden Verhalten kann im Disziplinarerkenntnis auf Ver 

öffentlichung dieses Erkenntnisses in der österreichis hen 

Tierärztezeitung erkannt werden. 
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( 3) Tierärzten gegenüber, die Bedienstete einer Gebiets

körperschaft sind, erstreckt sich das Verbot der Ausübung 

des tierärztlichen Berufes nicht auf die Ausübung des 

tierärztlichen Berufes im Zusammenhang mit den Dienst

pflichten des Tierarztes. Hiedurch wird die Verantwort

lichkeit des Tierarztes gegenüber seiner Dienstbehörde 

nicht berührt. 

(4) Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2 und 3 können be

dingt unter Festsetzung einer Bewährungsfrist von einem 

bis zu drei Jahren verhängt werden, wenn der Beschuldigte 

bisher keine andere Disziplinarstrafe als einen schrift

lichen Verweis erhalten hat oder eine Disziplinarstrafe 

bereits getilgt ist. 

(5) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinarstrafe ist 

in eine bei der Bundeskammer zu führende Vormerkung einzu

tragen. Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 3 sowie die Ent

ziehung des Wahlrechtes sind der zuständigen Bezirksver

waltungsbehörde sowie dem Landeshauptmann und dem Bundes

kanzleramt mitzuteilen. 

(6) Die Disziplinarkommission hat über Antrag des Be

straften die Tilgung einer Disziplinarstrafe zu verfügen, 

wenn die Verhängung der Strafe fünf Jahre zurückliegt und 

der Bestrafte innerhalb dieser Zeit keines neuerlichen 

Disziplinarvergehens schuldig erkannt worden ist. " 

4. § 6 3. Abs. 5 lautet: 

" (5) Das Kuratorium entschei det über die Fondszugehörig

keit, über die Stundung der Beiträge in berücksichtigungs

würdigen Fällen, über den Anspruch auf Fondsleistungen und 

über den Ausschluß von Kammermitgliedern aus einem der 

Fonds. " 
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5. Anstelle des § 64 treten nachfolgende §§ 64 bis 64 i: 

"§ 64. (1) Die Fonds werden finanziert durch: 

1. Beiträge der Mitglie der, 

2. außerordentliche Zuwendungen, 

3. nicht in Anspruch genommene Fondsleistungen, 

4. Erträgnisse des Fondsvermögens. 

(2) F ür die Dauer der Zugehörigkeit zu einem der Fond be

steht. soweit durch dieses Bundesgesetz nicht etwas a de

res bestimmt ist, für Mitglieder die Pflicht zur Leis ung 

der jeweils für diesen Fonds festgelegten Beiträge. 

( 3) Hat ein Mitglied Anspruch auf Leistungen aus eine 

Fonds und ist mit seinen Beiträgen in Verzug, so sind die 

ausständigen Beiträge gegen die Leistung aufzurechnen 

(4) Bezieher einer Leistung aus einem der Fonds, mit us -

nahme der Hinterbliebenen, müssen Kammermitglie der n. 

(5) Näheres bezüglich Fälligkeit un d Stundung, die 

und den Zeitpunkt der Einhebung und der Abrechnung de 

Beiträge zu den Fonds sowie über allfällige Ratenzahl ngen 

von Beitragsschulden bestimmt die Satzung; überdies k "nnen 

in der Satzung Verzugszinsen bis zu 10 v H  der geschul eten 

Beiträge und ein Verwaltungskostenpauschale, das sich an 

den tatsächlichen Kosten der Einbringung zu orientier n 

hat, vorgesehen werden. 

(6) Leistungen geb ühren, wenn der Antrag auf Leistung ge

währung innerhalb von sechs Monaten ab Vorliegen der n

spruchsbegrün denden Ums�än de gestellt wurde, mit dem 

darauffolgenden Ersten d�s Monats sonst ab dem auf di An

tragsstellung folgenden Ersten des Monats. In begr ünd ten 

Fällen kann das Kuratorium Ausnahmen bewilligen. 
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§ 64 a. (1) Die Höhe der Beiträge zum Versorgungsfonds 

beträgt im Jahre 1987 für Fondsmitglieder ab dem Monat, in 

dem sie das 35. Lebensjahr vollenden, 1750 S und bis zu 

diesem Zeitpunkt 1200 S pro Monat. Die Beitragsätze sind 

von der Hauptversammlung der Bundeskammer jedenfalls alle 

drei Jahre aufgrund versicherungsmathematischer Rechnungs

grundlagen so festzusetzen, daß die Gebarung des Fonds 

voraussichtlich ausgeglichen sein wird. 

(2) Fondsmitglieder, die aus dem Versorgungsfonds Leistun

gen empfangen, sind für diesen Zeitraum von der Zahlung 

der Beiträge befreit. 

( 3) Fondsmitglieder müssen zur Erlangung der vollen AI

tersunterstützung entweder mindestens 360 Einzahlungsmo

nate aufweisen oder jene Beiträge nachzahlen, welche für 

die Zeitspanne ihres frühestmöglichen und ihres tatsäch

lichen Eintrittes Geltung hatten. Die Nachzahlung ist um 

5 v H  für jedes Nachzahlungs jahr zu erhöhen. Als frühest

möglicher Entrittszeitpunkt gilt, sofern bis dahin für den 

Betroffenen keine Beitragspflicht bestand, der der Er

reichung des 35. Lebens jahres folgende Monatserste. Er

folgt der Eintritt nach Erreichung des 55. Lebens jahres, 

so ist eine Nachzahlung von Fondsbeiträgen nicht mehr 

zuläSSig. 

, 
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§ 64 b. (1) Fondsmitglieder, die ihren Beruf nicht mehr us

üben, haben mit Vollendung des 65. Lebensjahres einen An

spruch auf Leistungen aus dem Versorgungsfonds; Fonds it

glieder, die weiterhin den Beruf ausüben, haben diese An

spruch mit Vollendung des 68. Lebensjahres. Für weibl 'che 

Mitglieder gelten als Altersgrenze das 60. und das 65 

Lebensjahr. 

(2) Weiblichen Fondsmitgliedern, welchen nach Vollend ng 

des 55. Lebens jahres und männlichen Fondsmitglie dern, 

welchen nach Vollendung des 60. Lebensjahres aus eine 

gesetzlichen Pensionsversicherung eine Pension gewähr 

wird, haben Anspruch auf eine vorzeitige Altersunter

stützung aus dem Versorgungsfonds. Diese Altersunter

stützung beträgt 50 v H  der jeweiligen Altersunterstüt ung, 

welche nach Erreichung des 60. bzw. 65. Lebensjahres 

gebühren würde. Eine Erhöhung dieses Hundertsatzes na h 

Erreichung des 60. bzw. 65. Lebensjahres erfolgt nich . 

( 3) Wird nach Zuerkennung einer Altersunterstützung n ch 

Abs. 1 oder Abs. 2 wieder eine tierärztliche Tätigkei 

aufgenommen, dann besteht für die Dauer dieser Tätigk it 

bis zur Vollendung des 65. bzw. 68. Lebens jahres kein 

Anspruch auf Altersunterstützung. 

(4) Die Altersunterstützung nach Abs. 1 beträgt im Ja re 

1987 3750 S vierzehnmal im Jahr; der 1 3. Monatsbetrag ist 

im Juni und der 14. Monatsbetrag im November auszuzah en. 

(5) Die Höhe der Altersunterstützung ist von der Haup -

versammlung der Bundeskammer spätestens alle drei Jah e 

entsprechend der Veränderung des vom österreichischen 

Statistischen Zentralamt jeweils verlautbarten Verb ra -

cherpreisindex und gerundet auf volle 100 S festzuset en. 
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(6) Hat ein Mitglied weniger als 360 Monatsbeiträge ge

leistet, so vermindert sich der Anspruch gegenüber dem 

Versorgun gsfonds entsprechend; das Ergebnis ist auf volle 

Schilling aufzurunden. 

§ 6 4  c. (1) Ist ein Fondsmitglied wegen seines körperlichen 

oder geistigen Zustandes dauernd außerstande, den tier

ärztlichen Beruf auszuüben. so ist ihm eine Unterstützung 

im Ausmaß der Altersunterstützung. die dem Fondsmitglied 

gebühren würde, wenn es beim Eintritt der dauernden Er

werbsunfähigkeit bereits das 65. Lebens jahr vollendet 

hätte, zu gewähren. 

(2) Die dauernde Erwerbsunfähigkeit ist durch die Vorlage 

eines ärztlichen Gutachtens nachzuweisen. Bestehen be

gründete Zweifel am Vorliegen einer dauernden Erwerbsun

fähigkeit. insbesondere weil der Unterstützungswerber tat

sächlich weiter tätig ist, so ist ein Gutachten durch 

einen vom Kuratorium namhaft gemachten Arzt zu erstellen; 

die Kosten dieses Gutachtens hat der Versorgungsfonds zu 

tragen. 

( 3) Eine ärztliche untersuchung entfällt. wenn bereits 

Berufsunfähigkeit nach dem A SVG oder dauernde Erwerbsun

fähigkeit nach dem G SVG oder Dienstunfähigkeit im Rahmen 

eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses festge

stellt wurde. 

r 
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(4) Zur Unterstützung bei dauernde Erwerbsunfähigkeit 

können Kinderzulagen bis zur Höhe von insgesamt 50 v H  der 

den Fondsmitglied gebührenden Unterstützung gewährt w r

den. 

§ 64 d. (1) Witwen - bzw. Witwerunterstützung gebührt dem 

überlebenden Ehegatten eines Fondsmitgliedes, es sei enn, 

daß die Ehe erst nach Erreichung des 65. Lebens jahres des 

(der) Verstorbenen geschlossen wurde. 

(2) Der Anspruch auf Witwen - bzw. Witwerunterstützung 

erlischt, wenn sich die Witwe oder der Witwer wieder 

verehelicht. 

( 3) Minderjährigen Vollwaisen werden Waisenunterstütz ngen 

gewährt, wenn und so lange sie nicht in der Lage sind 

sich selbst zu erhalten. Nach erlangter VOlljährigkei 

kann die Waisenunterstützung bis zum vollendeten 25. e

bensjahr weiter gewährt werden, wenn sich die Waise i Be

rufsausbildung befindet oder infolge geistiger oder k "r

perlicher Gebrechen erwerbsunfähig ist. 

(4) Das Ausmaß der Hinterbliebenenunterstützung beträ t: 

1. Für die Witwe bzw. den Witwer 60 v. H. der Alte -

unterstützung des bzw. der Verstorbenen, 

2. Für Vollwaisen 30 v. H. der Alterunterstützung es 

bzw. der Verstorbenen. 

(5) Witwen und Witwer, die eine Hinterbliebenenunter

stützung beziehen, erhalten für jedes in ihrem Hausha t 

lebende Kind eine Kinderzulage im Ausmaß von 15 v. H. er 

Altersunterstützung. Der zweite Satz des Abs. 3 gilt nt

sprechend. 
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(6) Die Witwen - und Witwerunterstützung und die Kinderzu

lagen dürfen zusammen die Höhe der Alterunterstützung 

( Abs. 7) nicht übersteigen. Sind mehr als drei unversorgte 

minderjährige Kinder vorhanden, so kann das Kuratorium 

über Antrag des überlebenden Ehegatten den Gesamtbetrag 

der Hinterbliebenenunterstützung bis zum anderthalbfachen 

der Alterunterstützung erhöhen. 

(7) Wenn das Fondsmitglied noch keine Alterunterstützung 

bezogen hat, erfOlgt die Berechnung der Hinterbliebenen

unterstützung von jener Altersunterstützung, die ihm ge

bührt hätte, wenn es im Zeitpunkt des Todes das 65. Le

bensjahr bereits vollendet hätte. 

§ 64 e. (1) Bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit wird dem 

Fondsmitglied, das die Nichtausübung der Fleischunter

suchung für den entsprechenden Zeitraum durch Bestätigung 

der zuständigen Gemeinde nachgewiesen hat, eine Unter

stützung jedenfalls im Ausmaß der vollen Altersunter

stützung, jedoch höchstens zwölfmal im Jahr, gewährt. 

Diese Unterstützung gebührt auch weiblichen Fondsmitglie

dern für jeweils zwei Monate vor und nach einer Entbin

dung. 

(2) VorÜbergehend erwerbsunfähig ist ein Fondsmitglied, 

wenn es wegen seines körperlichen oder geistigen Zustan

des vorübergehend außerstande ist. eine tierärztliche 

Tätigkeit auszuüben. § 64 c Abs. 2 gilt sinngemäß mit der 

Maßgabe, daß weibliche Fondsmitglieder bei der Inanspruch

nahme der Unterstützung wegen vorübergehender Erwerbsun

fähigkeit wegen einer Entbindung den voraussichtlichen 

Geburtstermin durch eine ärztliche Bestätigung und die Ge

burt durch Vorlage einer Geburtsurkunde nachzuweisen 

haben. 
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( 3) Die Gewährung der Unterstützung wegen vorübergehe der 

Erwerbsunfähigkeit ist jeweils nur für einen mindeste s 30 

Tage, im Falle eines von einem Träger der Sozialversi he

rung bewilligten Kur - oder Erholungsaufenthaltes 28 T ge, 

umfassenden Zeitraum der Erwerbsunfähigkeit zulässig. 

Weniger als 30 Tage bzw. 28 Tage der Erwerbsunfähigkeit 

blei ben unberücksichtigt. 

(4) Ist der Anspruch auf eine Unterstützung wegen vor 

übergehender Erwerbsunfähigkeit wegen A blauf der Höch t

dauer von zwölfmal 30 Tagen weggefallen, so kann ein euer 

Anspruch auf Unterstützung wegen vorübergehender Erwe bs

unfähigkeit erst wieder entstehen, wenn das Fondsmitg ied 

in der Zwischenzeit mindestens zwölf Fondsbeiträge ge 

leistet hat. Innerhal b eines Zeitraumes von 36 Monate 

wird eine Unterstützung wegen vorübergehender Erwerbs n

fähigkeit höchstens im Ausmaß von zwölfmal 30 Tagen b w. 

zwölfmal 28 Tagen gewährt, auch wenn während dieser Z it 

zu der Krankheit, die die Erwerbsunfähigkeit zuerst v r

ursacht hat, eine neue Krankheit hinzugetreten ist. 

(5) Das Kuratorium kann in Härtefällen Ausnahmen von en 

Beschränkungen gemäß Abs. 4 bewilligen. 

§ 6 4  f. (1) Die Höhe der Beiträge zur Sterbekasse beträg im 

Jahr 1987 80 S für jeden im Kalenderjahr tatsächlich in

getretenen Sterbefall eines Fondsmitgliedes ( Sterbefall

beitrag); dieser Betrag erhöht sich ab 1. Jänner 1988 auf 

100 S. Jedes Fondsmitglied hat im Kalenderjahr 24 Ste be

fallbeiträge einzuzahlen� die im nächsten Jahr an Han der 

tatsächlichen eingetretenen Ster befälle abzurechnen i t. 

Endet die Mitgliedschaft im Laufe eines Kalenderjahre , 

außer durch den Tod, so ist der Beitrag zur Sterbekas e 

auch für den Rest des Jahres zu entrichten, für diese 
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Zeitraum besteht Anspruch auf Leistungen aus der 

Sterbekasse. 

(2) Bei Eintritt in die Sterbekasse sind zwei Sterbefall

beiträge zu entrichten, die nicht rückerstattet werden. 

( 3) Der Beitragssatz für jeden tatsächlich eingetretenen 

Ster befall pro Jahr ist von der Hauptversammlung der Bun

deskammer anläßlich jeder Änderung des Ster begeldes so 

festzussetzen, daß die Gebarung des Fonds voraussichtlich 

ausgeglichen sein wird. 

( 4) Beginnt die Fondsmitgliedschaft erst nach VOllendung 

des 35. Lebensjahres, so sind die Beiträge, die bei Beginn 

der Mitgliedschaft mit der Vollendung des 35. Lebensjahres 

zu zahlen gewesen wären, nachzuzahlen. Diese Nachzahlung 

ist um 5 v H  für jedes Nachzahlungsjahr zu erhöhen. 

§ 6 4  g. (1) Das Sterbegeld beträgt im Jahr 1987 110 000 S und 

erhöht sich ab dem 1. Jänner 1988 auf 1 35 000 S. Die Höhe 

des Sterbegeldes ist von der Hauptversammlung der Bundes

kammer wenigstens alle drei Jahre entsprechend der Ver

änderung des vom Österreichischen Statistischen Zentral

amt verlautbarten Verbraucherpreisindex und gerundet auf 

volle 5 000 S festzusetzen. 

(2) Das Sterbegeld gebührt dem bzw. den vom Fondsmitglied 

angegebenen Hinterbliebenen. Hat das Fondsmitglied solche 

Personen nicht bezeichnet oder sind diese nicht vorhanden, 

so ge bührt das Ster begeld nacheinander dem ü berle benden 

Ehegatten, den lei blichen Kindern, den Enkelkindern und 

den Eltern. Sind solche Personen nicht vorhanden, so er

hält jene Person, die die Kosten der Bestattung getragen 

hat, diese Kosten, höchstens aber im Ausmaß von 50 v H  des 
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Sterbegeldes, ersetzt. Das Tragen der Bestattungskost n 

ist durch Vorlage entsprechender Rechnungen nachzuwei en. 

( 3) Sind keine anspruchsberechtigten Personen im Sinn des 

Abs. 2 vorhanden und sind auch Bestattungskosten nich an

gefallen, so verblei bt das Sterbegeld der Sterbekasse. 
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§ 6 4  h. (1) Die Höhe der Beiträge zum Notstandsfonds beträgt 

im Jahre 1987 250 S. Die Beiträge sind von der Hauptver

sammlung der Bundeskammer jedenfalls alle drei Jahre so 

festzusetzen, daß unter Berücksichtigung der Erfahrungen 

der letzten drei Jahre und der voraussichtlich auf den 

Fonds zukommenden Belastungen sowie auf ein allenfalls 

beim Fonds angesammeltes Vermögen die zu erwartenden Lei

stun gen er bracht werden können. 

(2) Beginnt oder endet die Fondsmitgliedschaft im Laufe 

eines Kalenderjahres, so ist der gesamte Jahresbeitrag zu 

entrichten; für diesen Zeitraum können Anträge auf Lei

stungen aus dem Notstandsfonds gestellt werden. 

§ 6 4  i. (1) Fondsmitgliedern und deren Hinterbliebenen können 

unter Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und Ver

mögensverhältnisse Unterstützungen nach Maßgabe der in der 

Satzung zu erlassenden Richtlinien gewährt werden. 

(2) Anträge auf Gewährung einer Unterstützung aus dem Not

standsfonds sind über die zuständige Landeskammer einzu

bringen. Diese hat die Anträge dem Kuratorium binnen sechs 

Monaten zur Entscheidung mit einer ausführlichen Stellung

nahme über die Gründe für und gegen die Gewährung einer 

Leistung aus dem Notstandsfonds vorzulegen. Erfolgt die 

Vorlage nicht innerhalb dieser Frist, so kann der Antrag 

unmittelbar beim Kuratorium gestellt werden. " 

6. § 65 entfällt. 

.. 
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7. § 66 Abs. 1 lautet: 

"§ 66. (1) Die Vorschreibung der Fondsbeitr�ge erfolg in 

Form von vollstreckbaren Rückstandsausweisen, dem Ein eI

nen ist auf seinen Antrag die Leistungspflicht mit Be 

scheid vorzuschreiben. " 

8. Dem § 66 wird'folgender Abs. 5 angefügt: 

" (5) Beim Austritt erlöschen alle Ansprüche an die Fo ds; 

bezahlte Beitr�ge sind nicht rückzuerstatten. " 

9. § 67 lautet: 

"§ 67. Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung mit seinen B i

tr�gen schuldhaft in Rückstand, so hat es das Kurator'um 

aus den Fonds auszuschließen, wenn nicht § 64 Abs. 3 n

zuwenden ist. Das N�here bestimmt die Satzung. § 66 A s. 5 

gilt sinngem�ß. 1I 

10. Im § 68 wird der Betrag von 30 000 S durch den Betra von 

60 000 S ersetzt. 

11. § 72 entf�llt. 

Art i ke 1 I I 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 1987 in 

Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 

mit rückwirkender Geltung erlassen werden. 

( 3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundeskanzler betraut. 
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Bundeskanzleramt 

Zl. 70. 970/1 4 -V I I/10/87 

Bundesgesetz mit dem das Tier
ärztegesetz geändert wird 

E r 1 ä u t e r u n  ge n 

Allgemeines 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. Dezem

ber 1986, G 140/86 und V 6 3  - 66/86 unter anderem folgende 

Wortfolge in § 64 Abs. 2 des Tierärztegesetzes als verfas

sungswidrig aufgehoben: 

" Die Höhe der Beiträge bestimmt sich nach dem voraussieh -

lichen finanziellen Bedarf des Fonds und nach dem betref 

den Personenkreis. Die Beitragsleistung ist dabei nach d r 

Altergliederung der Fondsmitglieder zu �ifferenzieren. Dieser 

Wert wird vom Kuratorium nach versicherungsmathematische 

Grundsätzen errechnet und von der Haupt versammlung der B n

deskammer beschlossen. " 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. No vember 1987 in 

Kraft. 

Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufhebung damit begrü det, 

daß die zitierten Bestimmungen, die in ihrem Zusammenhan die 

Grundlage einerseits für die Ermittlung des durch Beiträ e 

der Fondsmitglieder abzudeckenden Gesamtaufwandes und an e

rerseits für die Vorschreibung des Beitrages an die einz 1 -

nen Fondsmitglieder zu bilden scheinen, wegen des Mangel 

einer hinreichenden Determinierung des Verhaltens der Ha pt

versammlung mit Art. 18 B -VG in Widerspruch stehen. Der om 
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Verfassungsgerichtshof geltend gemachte Mangel einer hin

reichenden Determinierung des Verhaltens der Hauptversammlung 

könnte jedoch auch andere Teile des Beitrags - und Leistungs

rechtes aller drei Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer 

der Tierärzte österreichs (Versorgungsfonds, Sterbekasse und 

Notstandsfonds) betreffen. Aus diesem Grund soll das Bei

trags - und Leistungsrecht zu den drei Wohlfahrtseinrichtun

gen, wie es derzeit in den Satzungen zu diesen Einrichtungen 

festgelegt ist, ohne wesentliche materielle Änderungen auf 

Gesetzesstufe gehoben werden. Damit soll vermieden werden, 

daß aus Anlaß weiterer Anfechtungen weitere Teile des Tier

ärztegesetzes aufgehoben werden. 

Geringfügige Änderungen des Beitrags - und Leistungsrechtes 

sind dabei unvermeidlich. Hervorzuheben ist hier insbesondere 

die Schaffung einer Hinterbliebenenleistung auch für Witwer 

womit den vom Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis vom 

26. Juni 1980, G 25/79, zum Gleichheitssatz geäußerten Über

legungen auch für den Bereich des Versorgungsfonds der Bun

deskammer der Tierärzte Österreichs Rechnung getragen werden 

soll. 

Darüberhinaus haben sich aus den Erfahrungen mit der Voll

ziehung des Tierärztegesetzes einige Änderungswünsche der 

Tierärzteschaft ergeben. Diese betreffen das Wahlrecht aller 

Kammermitglieder, da bisher nämlich nur die ordentlichen 

Pflichtmitglieder wahlberechtigt sind. Darüberhinaus sollen 

im Tierärztegesetz enthaltene Strafen des Disziplinarrechtes 

und die Geldstrafen des Verwaltungsstrafrechtes den seit dem 

Inkrafttreten des Tierärztegesetzes eingetretenen Verhält

nissen angepaßt werden. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der vorliegenden 

Novelle zum Tierärztegesetz ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 

Z 8 B -VG {"Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie 
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sich auf das ganze Bundesgebiet erstreckenll ), Art. 10 Ab . 

Z 12 B -VG ( IIVeterinärwesenll) und Art. 11 Abs. 1 Z 2 B -VG 

(11Angelegenheiten der beruflichen Vertretungen, soweit sie 

nicht unter Art. 10 B -VG fallenll ). 

Durch die vorliegende No velle wird kein zusätzlicher Per 0-

nal - und Sachaufwand für den Bund und die übrigen Gebiet -

körperschaften verursacht. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I: 

Zu Z 1 (§ 39 Abs. 2): 

Gemäß § 39 Abs. 2 des Tierärztegesetzes sind alle ordent i

chen Kammermitglieder wahlberechtigt. Diese Einschränkun des 

Wahlrechtes auf die ordentlichen Mitglieder ist in weite 

Kreisen der Tierärzte auf Mißbilligung gestoßen. Insbeso dere 

der Kreis der Pensionisten hat es beklagt, auf Lebenszei vom 

aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen zu sein. 0 es 

nicht einzusehen ist, daß nichtkammerpflichtige Tierärzt 

kein Wahlrecht haben sollen, wenn sie sich in der Stande -

politik engagieren und freiwilliges Mitglied werden, hat die 

Haupt versammlung der Bundeskammer in der Sitzung am 25. pril 

1987 den Wunsch geäußert, allen Kammermitgliedern, also uch 

den freiwilligen Mitgliedern, das Wahlrecht zu geben. Di sem 

Wunsch soll durch die vorliegende Änderung entsprochen 

werden. 

Zu Z 2 (§ 40 Abs. 1): 

In seinem Erkenntnis vom 16. März 1985, G 18/85, hat der Ver

fassungsgerichtshof zu Recht erkannt, daß das in den Art. 26, 
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95 und 117 B -VG normierte Prinzip geheimer und persönlicher 

Wahlen die Form der Stimmabgabe mittels Briefwahl aus

schließt. Zugleich hat der Verfassungsgerichtshof aber auch 

zum Ausdruck gebracht, daß diese verfassungsrechtlich vorge

sehenen Wahlprinzipien nur für bestimmte Wahlen vorgeschrie

ben sind. Es ist dem einfachen Gesetzgeber daher freige

stellt. im Zusammenhang mit anderen als den in den Art. 26, 

95 und 117 B -VG geregelten Wahlen auch die Stimmabgabe durch 

Briefwahl vorzusehen. Durch die Neufassung des § 40 Abs. 1 

soll diese, in der Tierärztekammer - Wahlordnung, BG BI. Nr. 

52 8/1975, bereits vorgesehene Briefwahl eine ausdrückliche 

und mit der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes im Ein

klang stehende gesetzliche Grundlage erhalten. 

Zu Z 3 (§ 59): 

Die im Disziplinarverfahren vorgesehenen Geldstrafen sind 

derzeit mit dem Zehnfachen der Bundeskammerumlage für frei

berufliche Mitglieder begrenzt; das entspricht derzeit einem 

Betrag von 3 3  000 S. Diese Höchstgrenze der möglichen Geld

strafen hat sich in der Praxis als zu gering erwiesen. Bei 

schwereren Verfehlungen eines Tierarztes hat die Disziplinar

kommission nur die Möglichkeit entweder der Verhängung die

ser relativ geringen Geldstrafe oder aber als nächsten 

Schritt bereits die Verhängung des Verbotes der Ausübung des 

tierärztlichen Berufes. Mit der vorgeschlagenen Anhebung der 

Obergrenze der durch die Disziplinarkommission zu verhängen

den Geldstrafen auf das Dreißigfache der Bundeskammerumlage 

für freiberufliche Mitglieder wird auch im Bereich des Diszi

plinarrechtes der Tierärzte der Sprung von der Geldstrafe zur 

Untersagung der Berufsausü bung verringert werden. 

Des weiteren soll für das Verbot der Berufsausübung der zeit

liche Rahmen bis zu fünf Jahren erstreckt werden, da es sich 
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gezeigt hat, daß bei verschiedenen besonders schweren Di zi

plinarvergehen von Tierärzten mit der bisherigen Höchstg enze 

von einem Jahr nicht das Auslangen gefunden wird. 

Die Entziehung der Wählbarkeit zur Tierärztekammer soll eine 

eigene Disziplinarstrafe sein, sondern gegebenenfalls ne en 

der verhängten Disziplinarstrafe ausgesprochen werden kö nen. 

Neu eingeführt soll auch die Möglichkeit der Veröffentli hung 

des Disziplinarerkenntnisses in der Tierärztezeitung bei be

sonders standesschädigendem Verhalten werden. 

Zu Z 4 (§ 6 3  Abs. 5): 

Die bisher in dieser Bestimmung aufgezählte Entscheidung zu

ständigkeit des Kuratoriums der Wohlfahrtseinrichtungen st 

einerseits nicht erschöpfend (vgl. z. B. § 65 Abs. 3, § 6 

Abs. 3), andererseits widersprüchlich (vgl. § 67). Dies oll 

durch die Neufassung des § 6 3  Abs. 5 bereinigt werden, 0 ne 

daß damit eine materielle Änderung verbunden wäre. 

Zu Z 5 (§§ 6 4  bis 64 i): 

Wie schon im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgefüh t, 

sollen die Regelungen über das Beitrags - und Leistungsre ht 

der WOhlfahrtseinrichtungen auf eine neue gesetzliche Ba is 

gestellt werden, ohne daß dadurch das bisher bestehende echt 

wesentlich geändert wird. Die derzeit in den Satzungen d r 

Wohlfahrtseinrichtungen näher umschriebenen Regelungen d s 

Beitrags - und Leistungsrechtes der WOhlfahrtseinrichtung n 

werden daher mit Änderungen. die, das Determinierungsgebo des 

Art. 18 B-VG erforderlich erscheinen läßt, in das Tierär te

gesetz übernommen. Gleichzeitig sollen gewisse Vereinfac un

gen vorgenommen werden, um die Lesbarkeit der Bestimmung n zu 

erhöhen. Dieser Absicht wird zunächst in den völlig neug -
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faßten Bestimmungen des § 64 Rechnung getragen. Für alle 

Fonds soll festgelegt werden: 

- Die Pflicht der Fondsmitglieder zur Zahlung der Beiträge, 

- die Möglichkeit der Fonds, ausständige Beiträge gegen 

fällige Leistungen aufzurechnen, 

- die Pflicht der Fondsmitglieder, Bundeskammermitglied zu 

sein. 

Darüberhinaus soll die Hauptversammlung ermächtigt werden, 

nähere Bestimmungen über die Vorschreibung und Einbringung 

der Beiträge sowie über mögliche Verzugszinsen zu erlassen. 

In den neuen §§ 64 a bis 64 i sollen Beiträge und Leistungen 

für den Versorgungsfonds, die Sterbekasse und den Notstands

fonds näher geregelt werden. § 64 a bestimmt, daß die Bei

träge zum Versorgungsfonds von der Hauptversammlung der Bun

deskammer wenigstens alle drei Jahre unter Berücksichtigung 

bestimmter Kriterien so festzusetzen sind, daß die Gebarung 

des Fonds voraussichtlich ausgeglichen sein wird. Da die Höhe 

der Beiträge zum Versorgungsfonds so festgelegt werden 

sollen, daß ebenfalls von einem fixen, im Gesetz genannten 

Betrag ausgehend, dieser sich entsprechend der Veränderung 

des Verbraucherpreisindex ändert, ist die Hauptversammlung 

der Bundeskammer sowohl bei der Festsetzung der Beiträge als 

auch der Leistungen an relativ enge Kriterien durch den 

Gesetzgeber gebunden. Dadurch wird dem verfassungsgesetz

lichen Gebot der Determinierung des Verwaltungshandelns 

Rechnung getragen. 

Ein anderer Weg einer Festl�gung von Beiträgen und Leistungen 

durch den Gesetzgeber hat sich eingehender Prüfung als nicht 

gangbar erwiesen, da der von der gegenständlichen Regelung 

erfaßte Personenkreis von derzeit rund 1000 Aktiven zu klein 
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ist. Zufällige SChwankungen der für Anfall oder Wegfall on 

Leistungen maßgeblichen Ereignisse (z. B. Todesfälle), ab r 

auch tendenzielle Änderungen der Erwartungswerte der Lei 

stungsansprüche (wie z. B. verstärkte Inanspruchnahme der vor

zeitien Altersunterstützung) und Verschiebung der gewich e

ten Altersverteilung und der Zusammensetzung nach dem Ge 

schlecht innerhal b  des Kollektivs (derzeit studieren ber its 

mehr Frauen als Männer Veterinärmedizin!) können in kurz r 

Zeit zu einer nicht vorhersehbaren gravierenden Änderung des 

Finanzierungsbedarfes des Versorgungsfonds führen. Es is 

daher notwendig, daß durch ein jederzeit einsetzbares 

Gremium, nämlich die Hauptversammlung der Bundeskammer, urch 

geeignete Beschlüsse auf solche Änderungen reagiert werd n 

kann, um zu vermeiden, daß die für den dauerhaften Besta d 

des Versorgungsfonds notwendigen Mittel angegriffen werd n 

müssen. 

Im übrigen entsprechen die im Gesetz vorgesehenen Regelu gen 

weitestgehend dem derzeit geltenden Recht der Wohlfahrts in

richtungen. Neu ist der VorSChlag auf Einführung einer W t

werunterstützung analog der Witwenunterstützung. Damit s 1 1  

der vom Verfassungsgerichtshof bereits für den Bereich d s 

Hinterbliebenenrechtes in der Sozialversicherung geäußer en 

Rechtsmeinung (vgl. Erkenntnis vom 26. Juni 1980, G 25/7 

entsprochen werden. 

Neu ist auch der Vorschlag, Witwen - bzw. Witwerunterstüt ung 

nur dann nicht zu gewähren, wenn die Ehe erst nach Errei hung 

des 65. lebensjahres des oder der Verstorbenen geschloss n 

wurde. Die entsprechende Regelung des § 14 der Satzung d s 

Versorgungsfonds wurde seinerzeit in Anlehnung an entspr -

chende Bestimmungen im Sozialversicherungsrecht formulie t, 

berückSichtigt a ber nicht die seither in diesem Rechtsbe 

reich eingetretenen Novellierungen. Auch erscheint die d r

zeit geltende Regelung kaum vollziehbar, weil es einer S an -
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des- und Interessenvertretung kaum zumutbar ist, beispiels

weise die Witwe nach einem ihrer Mitglieder aus Anlaß des 

Todes ihres Ehemannes aufzufordern, ihr Alter und den mög

lichen Umstand ihrer Schwangerschaft im Zeitpunkt des Todes 

ihres Ehegatten nachzuweisen. 

Bei der Festsetzung der Beiträge zur Sterbekasse und zum 

Notstandsfonds sollen die gleichen Kriterien wie bei der 

Festsetzung der Beiträge zum Versorgungsfonds herangezogen 

werden, sodaß auch für diesen Bereich dem Art. 18 B -VG ent

sprochen ist. 

Bei der Festlegung von Leistungen aus dem Notstandsfonds 

sollen unter Berücksichtigung des Erkenntnisses des Ver

waltungsgerichtshofes vom 21. April 1982, 09/1647/78 eben

falls gesetzliche Kriterien eingeführt werden, obwohl auf 

Zuwendungen aus dem Notstandsfonds kein Anspruch besteht. 

Außerdem soll ein Recht zur unmittelbaren Antragsteilung beim 

Kuratorium für den Fall vorgesehen werden, daß die zuständige 

Landeskammer den zunächst an sie gerichteten Antrag nicht 

oder nicht zeitgerecht weitergeleitet hat. 

Zu Z 6 (§ 65): 

Die hier enthaltenen Bestimmungen sind in den neuen § 64 ein

gebaut, § 65 kann daher als entbehrlich aufgehoben werden. 

Zu Z 7 (§ 66 Abs. 1): 

Da die Neuregelung des Verfahrens zur Festlegung der Fonds

beiträge nunmehr im § 64a Abs. 1 enthalten ist, kann der Ein

leitungssatz dieser Bestimmung entfallen. 
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Zu Z 8 (§ 66 Abs. 5): 

Bereits das geltende Recht sieht das Erlöschen der Anspr"che 

gegenüber dem Fonds im Falle des Ausschlusses aus diesem 

Fonds vor (§ 67 letzter Satz ). In Konsequenz des Versich -

rungsprinzipes, nach welchem bei Nichtinanspruchnahme vo 

Versicherungsleistungen keine Rückerstattung der Versich -

rungs beiträge stattfindet, sollen auch im Falle des Aust it

tes aus einem Fonds alle Ansprüche aus der früheren Mit

gliedschaft erlöschen. 

Zu Z 9 (§ 67): 

Der Ausschluß aus dem Fonds soll dann erfolgen, wenn die 

rückständigen Beiträge nicht durch Aufrechnung gegen fällige 

Leistungen des Fonds hereingebracht werden können. 

Zu Z 10 (§ 68): 

Die vorgeschlagene Anhebung der Höchstgrenze für Geldstr fen 

bei Übertretungen des Tierärztegesetzes trägt der seit d m 

Inkrafttreten des Tierärztegesetzes im Jahr 1975 eingetr te

nen Geldwertänderung Rechnung; darü berhinaus aber auch den 

Erfahrungen in der Vollziehung, die gezeigt haben, daß Per

sonen die in großem Umfang das Tierärztegesetz übertreten, 

durch eine Geldstrafe von höchstens 30 000 S nicht mehr ab

geschreckt werden können. 

Zu Z 11 (§ 72): 

Der derzeitige § 72 enthält Sonder bestimmungen für soge

nannten "Volksdeutsche". Unter Hinweis auf die Unzulässig

keit einer derartigen Bestimmung in Hinblick auf das BVG ü ber 

die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung i t 

diese Bestimmung aufzuheben. 
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Zu Artikel 11 

Das vorgeschlagene Inkrafttreten mit 1. Dezember 1987 ent

spricht dem Umstand, daß die vom Verfassungsgerichtshof 

ausgesprochene Aufhebung mit Ablauf des 30. November 1987 in 

Kraft tritt. 

Die Ermächtigung zur Erlassung von Verordnungen mit rück

wirkender Geltung ist notwendig, um einen Bruch in der Fort

führung der Wohlfahrtseinrichtungen der Bun deskammer der 

Tierärzte österreichs zu vermei den. Der Verfassungsgerichts

hof hat mit seinem Erkenntnis G 140/86 auch Bestimmungen der 

Satzung des Versorgungsfon ds sowie Beschlüsse der Hauptver

sammlung der Bundeskammer über die Höhe der Beiträge zum 

Versorgungsfonds ebenfalls mit Ablauf des 30. November 1987 

aufgehoben. Die vorgesehene umfangreiche Neuregelung des 

Rechtes der Wohlfahrtseinrichtungen macht daher eine kom

plette Überarbeitung der Satzungen aller drei Fonds erfor

derlich. Ohne diese Ermächtigung müßte daher die vorgesehene 

Novelle so zeitgerecht vom Gesetzgeber beschlossen und im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht sein, daß die Hauptver

sammlung noch vor dem 1. Dezember 1987 diese umfangreichen 

Satzungsän derungen ausarbeiten und beschließen könnte. Da 

dies nicht mit Sicherheit gewährleistet erscheint, soll mit 

der vorgeschlagenen aus drücklichen gesetzlichen Regelung ein 

rückwirkendes Inkrafttreten der Satzungen zu den Wohlfahrt

seinrichtungen zum 1. Dezember 1987 ermöglicht werden. 

f 
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Geltender Text 

§ 39. 
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Kam

mermitglieder, soweit sie nicht vom .Wahlrecht 
nach den Bestimmungen der Nationalrau-Wahl
ordnung 1971, BGBI, Nr, 194, ausgeschlossen 
sind. 

S 40. (I) Die Wahl der Vorstandsmitglieder 
der Landetkammer erfolgt durch die Wahlberech
tigten auf Grund dei gleichen, unmittelbaren, 
geheimen und persönlichen Wahlrechte. mitteil 
amtlichen Stiminzettels. . 

S 59. (I) Disziplinantrafen .ind: 
I. der .chriftliche Verweis; 
2. Geldstrafen bis zum Zehnfachen der Bundes

kammerumlage . für freiberufliche. Mitglie-
der; 

.. 

3. die zeitliche oder dauernde Entziehung der 
Wählbarkeit zur Tierärztekammer; 

4. das Verbot der Ausübung des tierär"Ztlichen 
Berufe.. . 

• 

(2) Die Strafen nach Ab •. 1 Z. 2 un4 3 können 
auch nebeneinander verhängt werden. Die Strafe 
nach Abs. 1 Z. 4 darf wegen eine. Disziplin.,- . 
vergehen. nach S S3 Abs. 2 auf die Dauer bis zu 

.. , 'Ir t -- 1 �._I ______ L!_ --- -!-em Ta' 
und nur bei einem das Ansehen der Tierärzte
schaft besonders schädigenden Verhalten verhängt 
werden. Tierärzten gegenüber, die Bedienstete 
einer Gebieukörperschaft sind, erstredtt sich das 
Verbot der Ausübung des tierärztlichen Berufes 
nicht auf die Ausübung des tierärztlimen Be
rufes im Zusammenhang mit den DienstpOichten 
des Tierarztes. Hiedurch wird die Verantwortlich
keit des Tierarztes gegenüber seiner Dienst-

. behörde nicht berührt-

TEXTGEGENUBERSTELLUNG 

Vorgeschlagener Text 

§ 39. (2) Wahlberechtigt sind alle Kammermitglieder, soweit 

sie nicht vom Wahlrecht nach den Bestimmungen der National

rats-Wahlordnung· 1971, BGBl.Nr. 194, ausgeschlossen sind. 

"S 40. (1) Die Vorstandsmitglieder der landeskammer werden 
von den am Tage der Wahl ausschreibung Wahlberechtigten 
durch al l gemeine und'g l elche Wahl nach den Grundsätzen des 
Verhäl tniswahl rechtes berufen. Das Wahlrecht Ist mittel s 
amtl ichen Stimmzettels durch geheime und persOnl lche Ab
gabe der Stimme oder In F orm eines eingeschriebenen Brie
fes auszuüben. " 

PS 59. (1) DIszipl inarstrafen sind: 
1. Der SChriftl iche Verweis, 
2. Gel dstrafen bis zur Höhe des DrelBlgfachen der Bundes

kammeruml age fUr freiberufliche Mitgl ieder, 
3. Das Verbot der Ausübung des � Ierarztl lche� Berufes 

höchstens auf die Dauer yon fUnf Jahren. 

(2) Neben einer Geldstrafe k ann auch die Wähl barkeit zur 
n werden. Bel 

einem das Ansehen der Tlerlrzteschaft besonders schädi
genden Verhal ten kann Im Dlszlpl lnarerkenntnls auf Ver
öffentl ichung dieses Erkenntnisses In der österrelchlsch�n 
TIerärztezeitung erkannt werden. 
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Geltender Text 

(3) Disziplinmtufen nach Abs. 1 i. 2 bis 4 
können bedingt unter festsetzung einer Bew�h
rungsfrist von einem bis zu drei Jahren 'lCrh�gt 
werden, wenn' der Beschuldigte bisher keine an
dere Disziplinamnfe als einen sdlfiftlichen Ver
weis erhalten hat oder eine Disziplinustnfe be
reits getilgt ist. 

(4) Jede in Rechtsknft erwachsene Disziplinir
stnfe ist in eine bei der BUDdesk2mmer :tu füh
rende Vormerkung ein:tutngen. Disziplinar
strafen nach Abs. 1 Z. 3 und 4 sind der :tustän-

digen Bezirksyenrahungsbehörde sowie dem Lan
deshauptmann und dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz mitzuteilen. 

(5) Die Disziplinarkommission hat die Tilgung 
einer Disziplinnstnfe :tu verfügen, wenn die 
Verh�ngung der Stnfe fünf Jahre :turückliegt 
und dcr Veruneilte innerhalb dieser Zeit keine. 
nellerlid,cn Disziplinarvergehen. .dluldig er. 
kannt worden ist. 

'. 

§ 63. (5), Das Kuratorium entscheidet über die 
Pondszugehörigkeit, über die Stundung der 
Beiträge in bcrücksidlticuD1:swürdigen F"aUen 
sowie über den Aussdlluß von Kammermitglie
dem aus der Sterbekuse. 

- 2 -

Vorgeschlagener'Text 
(3) Tlerarzten gegenüber, die Bedienstete einer Gebiets
körperschaft sind, erstreckt sich das Verbot der Ausübung 
des tierärztlichen Berufes nicht auf die Ausübung des 
tierärztlichen Berufes Im Zusammenhang mit den Dienst
pflichten des Tierarztes • .  Hledurch wird die Verantwort
lichkeit des Tierarztes gegenUber seiner Dienstbehörde 
nicht berührt. 

(4) Dlsziplinarstrafen·nach Abs. 1 Z 2 und 3 können be
dingt unter Festsetzung einer BeWährungSfrist von einem 
bis zu drei Jahren ve�hängt werden, wenn der Be�chuld1gte 
bisher keine andere Dlszlpllnarstrafe als einen schrift
lichen Verweis erhalten hat oder eine Dlszlpllnarstrafe 
bereits getilgt Ist., 

(5) Jede In Rechtskraft erwachsene Dlszlpllnarstrafe Ist 
In eine bel der Bundeskammer zu fUhrende Vormerkung einzu
tragen. DISZiplinarstrafen nach Abs. 1 Z 3 sowie die Ent
ziehung des Wahlrechtes sind der zuständigen BezIrksver
waltungsbehörde sowie dem Landeshauptmann und dem Bundes
kanzleramt mitzuteilen. 

( 6) Die Dlszlpllnarkommlsslon hat Uber Antrag des Be
straften die Tilgung einer Dlszlpllnarstrafe zu verfügen, 
wenn die Verhängung der Strafe fUnf Jahre zurÜCkliegt und 
der Bestrafte Innerhalb dieser Zelt keines neuerlichen 
Disziplinarvergehens schuldig erkannt worden Ist." 

"(5) Das Kuratorium entSCheidet Uber die FondszugehörIg
keit, über die Stundung der Beiträge In berücksichtigungs
würdigen Fällen, Ober den Anspruch auf Fondsleistungen und 
über den Ausschluß von Kammermitgliedern aus einem der 
Fonds." 
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Geltender Text 

§ 64. (I) Die Fonds werden finanziert durch: 
�. Dritr:;!;e drr Mitglieder : 
2 .• ußerordentlidlc Zuwendungen; 
3. nid,t in Anspruch genommene Fondsleistun

cen: 

4. Ertr't;nisse de� FondsvermISgens. 
. (2) Filr die Dauer der Zugehörigkeit zum Ver

sorcungsfonds bc.stcht. soweit durch dieses Bun
desr,esetz nicht ,usdrücklich etwas ,nderes be
stimmt ist. für Mitglieder die POicht zur Leutung 
der für..den Botricb des Fonds notwendigen Bei
triCe.{.QiS Höhe der Beitr'ge bestimmt sich n.ch 
dem voraussichtlichen finanziellen Bedarf des 
Fonds und n.ch dem b�trelTenden PersonenkreiJ. 
Die Beitragsleistung in d.bei n.ch der Alters
I:liederun� der Fondsmitglirder zu dilTerenzieren. 
Dieser Wert ""ird vom Kuntorium n.ch .... r- . 
sid.erun(;smuhemllischen Grundsitten errechnet 
und von der !-hup\verummlung der Bundes
kammer beschlosse'!;.) - . 

(3) Mitclicder. die aus dem Venorcungsfonds 
Leistungen emphngen. sind von der Zahlung der 
Beitrice befreit. 

. 

(4) Die Beitrige für die Sterbekuse werden' auf 
Vond.hg des Kuruoriums von der Haupt.,cr
ummlung der Bundeskammer jihrlich festgesetzt. 

(5) Die Bdtrige zum Nout,ndsfonds werden 
gemäß dem durch die Bestreitung der erforder
lichen Nothilfen erw.chsenden finanziellen Be
duf von der Hauptverummlung der Bundu
kammer besd.lossen. 

- 3 -

Vorgeschlagener Text 

5. Anstelle des S 64 treten nachfolgpnde §'j 64 bis 64 i: 

"§ 64 . ( 1 ) Oie Fonds werden finanziert durch: 

,-r' 

1 .  Beiträge der Mitglieder. 

2. außerordentliche Zuwendungen. 

3 .  nicht In Anspruch genommene Fondsleistungen. 

4 .  Erträgnisse des Fondsvermögens . 

(2) Für die Dauer der Zugehörigkeit zu einem der Fonds be

steht. soweit durch dieses Bundesgesetz nicht etwas ande

res bestimmt Ist. für Mitglieder die Pflicht zur Leistung 

der jeweils für diesen Fonds festgelegten Beiträge. 

(3 ) Hat ein Mitglied Anspruch auf Leistungen aus einem 

Fonds und Ist mit seinen Beiträgen In Verzug. so sind die 

ausständigen Beiträge gegen die Leistung aufzurechnen. 

( 4 )  Bezieher einer Leistung aus einem der Fonds. mit Aus

nahme der Hinterbliebenen. müssen Kammermitglieder sein. 

( 5 )  N�heres bezüglich Fälligkeit und Stundung. die Form 

und den Zeitpunkt der E Inhebung und der Abrechnung der 

Beiträge zu den Fonds sowie über allfällige Ratenzahlungen 

von Beitragsschulden bestimmt die Satzung; überdies können 

in der Satzung Verzugszinsen bis zu 1 0  vH der geschuldeten 

Beiträge und ein Verwaltungskostenpauschale. das sich an 

den tatsächlichen Kosten der Elnbringung zu orientieren 

hat. vorgisehen werden . 

(6) Leistungen gebühren, wenn der Antrag auf Leistungsge

währung innerhalb von sechs Monaten ab Vorliegen der an

spruchsbegründenden Umstände gestellt wurde. mit dem 

darauffolgenden Ersten des Monats sonst ab dem auf die An-

tragsstellung folgenden Ersten des Monats. In begründeten 

Fällen kann das Kuratorium Ausnahmen bewilligen. 
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Geltender Text 
- 4 -
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Vorgeschlagener Text 

§ 64 a. ( 1 )  Die Höhe der BeltrHge zum "V��50rgung�fond5 

beträgt Im Jahre 1987 fUr Fondsmitglieder ab dem Monat, in 

dem sie das 3 5 .  Lebensjahr vollenden. 1750 S und bis zu 

diesem Zeitpunkt 1200 S pro Monat. Oie ßeitragsHtze sind 

von der Hauptversammlung der Bundeskammer jedenfalls alle 

drei Jahre aufgrund versicherungsmathematischer Rechnungs

grundlagen so festzusetzen, daß die Gebarung des Fonds 

voraussichtlich ausgeglichen sein wird. 

( 2 )  Fondsmitglieder, die aus dem Versorgungsfonds Leistun

gen empfangen, sind fUr diesen Zeitraum von der Zahlung 

der Beiträge befreit. 

( 3 )  Fondsmitglieder mUssen zur Erlangung der vollen Al

tersunterstUtzung entweder mindestens 360 Einzahlungsmo

nate aufweisen oder jene Beiträge nachzahlen, welche fUr" 

die Zeitspanne Ihres frUhestmögllchen und Ihres tatsäch

lichen Eintrittes Geltung hatten. Die Nachzahlung ist um 

5 vI! für Jedes Nachzahlungsjahr zu erhöhen . Als frühest

möglicher Entrlttszeltpunkt gilt. sofern bis dahin für den 

ßetroffenen keine Beitragspflicht bestand. der der Er

reichung des 35.  Lebensjahres folgende Monatserste. Er

folgt der Eintritt nach Erreichung des 5 5. Lebensjahres, 

so ist eine Nachzahlung von Fondsbeiträgen nicht mehr 

zulässig. 
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Geltender Text 

� 

Vorge�chlagener Text 

§ 64 b. ( 1) Fondsmitglieder, die ihren Oeru f nicht mehr aus

Uben, haben mit Vollendung des 65. lebensjahres einen hn

spruch auf Leistungen aus dem Versorgungsfonds; Fonds�it

glieder, die weiterhin den Oeruf ausUben, haben dies�n An

spruch mit Vollendung des 68. Lebensjahres. Für weibliche 

Mitglieder gelten als Altersgrenze das 60. und das 65. 
Lebensjahr. 

(2) Weiblichen Fondsmitgliedern, welchen nach Vollendung 

des 5 5. Lebensjahres und männlichen Fondsmitgliedern, 

welchen nach Vollendung des 60. Lebensjahres aus einer 

gesetzlichen Pensionsversicherung eine Pension gew�hrt 

wird, haben Anspruch auf eine vorzeitige Altersunter

stützung aus dem Versorgungsfonds. Diese Altersunter

stUtzung beträgt 50 vH der jeweiligen Altersunterstützung, 

welche nach Erreichung des 60. bzw. 65. Lebensj�hres 

gebUhren wUrde . Eine Erhöhung dieses Hundertsatzes nach 

Erreichung des 60. bzw. 65 . Lebensjahres erfolgt nicht. 

(3 ) Wird nach Zuerkennung einer Altersunterstützung nach 

Abs. I oder Abs. 2 wieder eine tierärz t l iche Tätigkeit 

aufgenommen, dann besteht fUr die Dauer dieser Tätigkeit 

bis zur Vollendung des 65. bzw. 68. Lebensjahres kein 

Anspruch auf AltersunterstUtzung. 

(4 ) Die AltersunterstUtzung nach Abs . I beträgt im Jahre 

1987 3750 S vierzehnmaI Im Jahr; der 13. Monatsbetrag ist 

i� Im Juni und der 14. Monatsbetrag im November auszuzahlen. 

(5) Die Höhe der AltersunterstUtzung ist von der Haupt

versammlung der Bundeskammer spätestens alle drei Jahre 

entsprechend der Veränderung des vom österreichischen 

Statistischen Zentral amt jeweils verlautbarten Verbrau-

cherpreisindex und gerundet auf volle I OD S festzusetzen. 
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( 6) Hat e i n  M i tg l i ed wen i ger a l s  3 60 I�o·n·atsbeitriige ge

leistet, so verm i ndert s i ch der Ansp r u c h  gQgenUber dem 
Versorgungsfonds entsprechend ; das E rgebn i s  i st auf volle 

Sch i l l i ng aufzu r unden . 

§ 64 c. (1) Ist e i n  Fondsm i tg l i ed wegen se i nes körperlichen 

oder ge i st i gen Zustandes dauernd aUßers tande, den t i e r 
ärzt l i chen Ber uf auszuüben , so Ist i h m eine UnterstUtzung 

i m  A�5ma� der A l tersunterstützung, d i e  d�m Fondsm i tg l i ed 
gebühren wUrde, wenn es be i m  E i nt r i tt der da ue rnden E r
we r bsunfäh i gke i t bere i ts das 65. Lebensj ahr vo l l endet 
hätte. zu gewähren . 

(2) O i e  dauernde E rwer bsunfäh i gke i t  i s t  d u r c h  d i e  Vor l age 
e i nes ä rzt l i chen Gutachtens nachzuwei sen . Bes t e h en be
gründete Zwe i fe l  am Vor l i egen e i ne r  d a uernd en E rwer bsun
fäh i gke i t, Insbesondere wei l der UnterstUtzungswerber tat
säch l i ch we i ter  tät i g  I st, so I st e i n  Gutachten d u r c h  
e i nen vom Kurator i um namhaft gemachten Arzt z u  erste l l en ;  
d i e  Kosten d i eses Gutachtens hat d e r  Versorgungsfonds zu 
t ragen . 

(3 ) E i ne ärzt l i che Untersuchung entfä l lt. wenn bere i ts 
Ber ufsunfäh i gke i t nach dem ASVG oder da uernde E rwerbsun
fä h i gke i t  nach dem GSVG oder D i enst unf ä h i gke i t  i m  Rah men 
e i nes öffent l i ch-recht l i chen D i enstve rh ä l t n i sses festge-

�� ste l l t  wu r de. 
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(4 ) Zur Unterstützung be l dauernde Erwerbsu n fäh i gke i t  
können K i nderzu l agen b i s  zur "öhe von i nsgesamt 50 vH der 
den Fondsm i tg l i ed gebührenden Unterstützung gewährt wer
den. 

§ 64 d. ( 1 )  W i t wen- bzw. W i twerunterstützung gebührt dem 
über l ebenden Ehegat ten e i nes Fondsm i tg l i edes , es se i den n ,  
daß d i e  E he erst nach Erre i chung des 65. Lebensjahres des 
(der ) Verst orbenen geschl ossen wurde. 

(2) Der Anspruch auf W l twen- bzw . W i lweru n tcrstützung 
er l i scht, wenn s i ch d i e  W i twe oder der W i twer w i eder 
verehel i cht. 

(3) M i nderjähr i gen Vo l l wa i sen werden Wa i senunt erst ützungen 
gewährt, wenn und so l ange s i e n i cht In der Lage s i nd ,  
s i ch se l bst z u  erha l ten. Nach er l angter Vol l jähr i gke i t 
kan n  d i e  Wa i senunterstützung b i s  z u m  vo l l endet en 25. Le
bensjahr we i ter gewährt werden, wenn s i ch d i e  Wa i se i n  ße
rufsausb l l dung bef i ndet oder I nfo l ge ge i st i ger oder kör
per l i cher Gebrechen erwerbsunfäh i g  Ist. 

(4) Das Ausmaß der HInterb l i ebenenunterstützu ng beträgt: 
1. Für d i e  W i twe bzw. den W i twer 60 v.ll. der A l ter

unterstützung des bzw. der Verstorbene n , 
2. Für Vo l l wa i sen 30 v. H. der A l terun terstützung des 

bz�. der Verstorbenen. 

(5) W i t wen u nd W i twer, d i e  e i ne H i nterb l Iebenen u n ter
stützung bez i ehen, erha l ten für jedes i n  i hrem Hausha l t 
l ebende K i nd e i ne KInderzu l age Im Ausmaß von 15 v. H .  der 
Altersunterstützung. Der zwe i te Satz des Abs. 3 g i l t  en t 
sprechend. 
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(6) Die Witwen- und WItwerunterstützung und die Kinderzu
Ißgen dOrfen zusammen die Höhe der Alterunt�rstützung 
(Abs. 7) nicht Obersteigen. Sind mehr als drei unversorgte 
minderjährige Kinder vorhanden. so kann das Kuratorium 
über Antrag de5 Oberlebenden Ehegatten den Gesamtbetrag 
der HinterbllebenenunterstUtzung bis zum anderthalbfachen 
der AlterunterstUtzung erhöhen. 

( 7) Wenn das Fondsmitglied noch keine AlterunterstUtzung 
bezogen hat. erfolgt die Berechnung der Hinterbliebenen
unterstützung von jener Altersunterstützung. die ihm ge
bührt hätte. wenn es Im Zeitpunkt des Todes das 65. le
bensjahr bereits vollendet hätte. 

§ 64 e. (1) Bel vorübergehender Erwerbsunfähigkeit wird dem 
Fondsmitglied. das die NIchtausübung der Fleischunter
suchung fUr den entsprechenden Zeitraum durch ßest�tigung 
der zuständigen Gemeinde nachgewiesen hat. eine Unter
stützung jedenfalls Im Ausmaß der vollen Altersunter
stützung. jedoch höchstens zwölfmal Im Jahr. gewdhrt. 
Diese UnterstUtzung gebührt auch weiblichen Fondsmitglie
dern für jeweils zwei Monate vor und nach einer Entbin
dung. 

(2) Vorübergehend erwerbsunf�hlg ist ein Fondsmitglied. 
wenn es �egen seines körperlichen oder geistigen Zustan
des vorübergehend außerstande Ist. eine tierärztliche 

.. �Tätigkeit auszuüben. S 64 c Abs. 2 g{lt sinngemäß mit der 
Maßgabe. daß weibliche Fondsmitglieder bei der Inanspruch
nahme der Unterstützung wegen vorübergehender Erwerbsun
fähigkeit wegen einer Entbindung den voraussichtlichen 
Geburtstermin durch eine ärztliche Bestätigung und die Ge
burt durch Vorlage einer Geburtsurkunde nachzuweisen 
haben. 
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(3) - D i e  Gewäh rung der Unte rstüt z un g  wegen vorübergehender 
E rwer bsunfä h i gke i t  Ist j ewe i ls nur für e i n e n  m i nde s t ens 30  
T a ge , i m  F al l e  e i nes von e i nem T räger d e r  Soz i a l vers i che 
rung bew i ll i g ten Kur - od e r  Erho l un g saufen t h a ltes 28 Tage , 
umfassend e n  Ze i t r aum d e r  Erwer bsunf ä h i gk e i t zu l äs s i g .  
Wen i ger a l s  3 0  Tage bzw. 2 8  Tage der Erwerbsunfäh i gk e i t  
b l e i �en unberücks i ch t i g t. 

( 4 )  Ist der Anspruch auf e i ne U nterstützung weg en vor

überg ehender Erwerbsunfäh i gke i t  wegen Ab l auf der lIöchst 
dauer von zwöl fmal 30 T a gen weg gefal l e n ,  so kann e i n ne u e r  
Anspruch auf Unterstütz un g  wegen vorübergehen d e r  Erwerbs 
un fä h i gke i t  erst w i ed e r  en tsteh e n , we n n  das Fondsm i t g l i ed 
I n  der Zwi schenze i t mi n d estens zwö l f  Fondsbe i t r ä ge ge
l e i stet h a t. In nerh alb e i nes Ze i t raumes von 36 Mona ten 
w i rd e i n e U n t e rstüt zung  weg e n  vorüber gehender Erwerbsun 
f ä h i gke i t  höchst e ns I m  Ausma ß  von zwölfma l 30 Tagen bzw. 
zwö l fmal 28 Tagen gewä h r t , auch wenn wä h rend d i es e r  Ze l t  
z u  der Kra nkhe i t ,  d i e  d i e  E rwerbsunfäh i g ke i t  zuerst ver 
ursacht h a t ,  ei ne  n eue Krankh e i t  h i n z uget reten i st. 

(5) Das Kurator i um k a n n  In  Hä r t efä l l en Ausnahmen von den 
Besch r ä nkun gen gemä ß Abs . 4 bew i lli gen . 

S 64 f. ( 1) D i e  Höhe d e r  Bei t räge zur S t e r bekasse bet r ä g t  i m  
Jah r  198 7  S O  S für jed e n  Im Kalenderj a h r  tatsäch l i ch e i n 

, ; get retenen S terbefa l l  e i nes Fondsm i t g l i edes (Sterbefa l l -
be i trag ) ; d i eser Bet r a g  e r h ö h t  s i ch ab 1. Jänner  1988 auf 
100 S. Jedes Fon dsm i t g l i ed h a t  Im Kalende rjah r 24 S terbe 
fa l l be i t räge e i n z uza hlen , d i e  Im n ä chsten Jah r an Hand der 
tatS ächl i c hen e i n get ret e n e n  S t e rbefäl l e  abzu rechnen ist. 

a u ßer dur c h  den Tod , so Ist der Bei t rag zur S t erbeka s s e  
auc h fü r den Rest des Jahres z u  entr i cht e n . für d i e s en 
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Vorgeschlagen�r Text 

Zeitra u m  besteht Anspruch a u f  Leist ungen aus der 
sterbek asse. 

(2 )  ße l E i ntr i t t  I n  d i e  Sterbek asse sind zwe i S terbefa l l 
be i trä ge zu entr i chten , d i e  nicht rückersta t tet werden. 

(3) Der ße l tra gssa t z  fOr jeden t a tsäch l ich eingetretenen 
Sterb ef a l l  pro J ahr i st von der Ha uptversamm l ung der Bun
d esk a mmer an l äß l ich jeder Änderung des S terbege l des so 
festzussetzen� d a ß  d i e  Gebarung des Fonds vora ussichtlich 
� usgeg l l chen se i n  w i rd. 

(4 ) ßeg l nnt d i e  F ondsm i tgl i edschaft erst nach Vo l lendung 
des 3 5 .  Lebensjahres , so s i nd d i e  ße l träge , die bel Beg i nn 
dei M i t g l i edschaft m i t  der Vollendung des 35 . L ebensjahres 
zu z a h l en ge wesen wären , nachzuzah l en .  Diese N achzah l ung 
ist um 5 vH fOr j edes Nachzahlungsjahr zu erhöhen. 

§ 6 4  g .  ( 1 )  Das Sterbegeld beträgt I m  J ahr 1 9 137  110 000 S und 
erhöht. s i ch ab dem 1. Jänner 1 988 auf 1 3 5  000  S .  Oie Höhe 
des S terbegeldes I st - von der Hauptversamm l ung der ßundes
k a mmer wen i gs tens a lle drei J ahre entsprechend der Ver
änderung des vom österrei Ch i schen S t a t i stischen Zentra l 
a m t  ver l a utbarten Verbraucherpre i sindex und gerundet auf 
vo l l e  5 000 S festzusetzen. 

�� (2) Das Sterbegeld gebOhrt dem bzw. den vom Fondsmit g l i ed 
angegebenen H i nterbli ebenen. H a t  d a s  Fondsmit g l i ed sol che 
Personen n i cht bezei chnet oder s i nd diese nicht vorhanden , 
so gebührt das S terbegeld nache i na nder dem Ober l ebenden 
E h eg a t ten , den le i b l i chen K i ndern , den Enke l kindern und 
den E l tern. Sind solche Personen nicht vorh anden , so er
h j l t  j ene Person , d i e  die Kosten der ßes t a t t ung getragen 
h a t , d i ese Kosten , h ö c h s t e n s  a b er im A u s m a ß  von 50 vH  des 
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S 65. (1) Mit dem Eiouiu des bedingenden Er
cignissn (Unlähigkeit zur Beruhausübung. 

,Alter. Tod) wird für die Fondsmitglieder b:nr. 
ihre Hinterbliebencn dic Leistung .aus dem Ver
sorgungsfonds und aus du Stcrbekasse fällig. Die 
Lcistungen dn Noutandsfonds an die Fondsmit
glieder werdeo auf AntuS der zuständigen Lan
dcskammer nach Maßsabc der 'l'orhandeneo Mit
tel durch du Kuratorium bestimmt. 

(2) Fondsmitslieder. die ihren Beruf nicht mehr 
ausüben. haben mit Vollendung des 65. Lebens· 
jahres einen Anspruch auf Leistunsen aus dem 
Versorguogsfonds. ohne Rücksicht auf die Bcrufs· 
ausübung jedenfalls aber mit Vollendung des 
68. Lebensjahrn. für wcibliche Mitglieder gehen 
als Altcrsgrcnu das 60. und das 65. Lebensjahr 
enupredlend. 

(3) Ober dca Anspruch auf fondsleistuncen ist 
auf Antrag durch ä., Kuralorium zu cnudtci· 
den. Ge&CR EnudldJunt;en des Kuraloriums 
std" die Berufung an den Vorstand dcr Hundes· 
t.. ammer ollen. 

- 1 1  -

Vorgeschlagener Text 

S t e rbegeldes . ersetz t �  Da s !ra gen der B e s tal t u n g skoste�, _ _  

I s t d u r c h  V orl a ge entsprechender Rechn u ngen nac hzuwe i sen . 

(3) S i nd kein e  a nspruc hsberechtigten Per sonen I m  S i nne 
Abs .  2 vorha nden und sind a uch Bestatt u n g s ko s t e n  n i cht 
gefallen . so verbleibt da s S ter beg eld der Sterbekas se .  

des 
an -

§ 64 h. ( 1 )  D i e Höhe der Beiträge zum " o t s t a n d sfo n d s  bet r ä g t  

I m  Jahre 1 98 7  250 5 . '  Die Beiträge s i nd von  d e r  Haupi� � � 

sammlu ng d e r  Bundeskammer j edenf a l ls alle d re i  Jahre s o  

fes tzu setze n .  da ß untei BerücksiC htig ung d e r  E rfah r u ng�n 

der letzten drei J a hre und der v o ra u s s i chtl i ch auf den 

F o n d s zukommenden Bela stungen sowie a uf ein allenfalls 

be i m  F o n d s  angesammeltes Vermögen die zu erwartenden Le i 

s t u ngen erbra cht werden können. 

( 2 )  B eg i n n t ' od er endet die Fondsmitgliedsc ha f t  I m  L a u fe 
e i nes  K a lenderj a hres. so Ist der gesa mte Jahre sbe i t rag zu 
en t richten ; f ür diesen Zeitra um können Ant r ä g e  auf l ei
s t u n g e n  aus  dem N otstandsfonds gestellt wer den . 

§ 64 I .  ( 1 )  F ondsmitgliedern und deren H i n terbl i ebenen kön nen 
u n t e r  Berü cksichtigung der F am illen- . Elnkommen s - und Ver 
mög e n s verhält n i s se Unterstütz ungen n a c h  Maßgabe der I n  der 
Sat z u n g  zu erlassenden Richtlinien gewährt werden . 

� �. 

( 2 )  A n t r ä g e  a uf Gewä hrung einer Unterstü tzu n g  a u s  dem Not
s tand sfo n d s  sind über die zuständige L an deskammer einz u
br i n gen . D iese ha t die Anträge dem K u r a to r i um b i n nen sec hs 
Monaten z ur EntSC heidung _It einer ausführ l i chen Stel l u n g 
nahme über die Gründe f ür und � egen d i e  Gewähr u n g  e i ner 

rfolgt d i e  

Vorlage nicht I nnerha lb dieser F rist. so kan n  der Antrag 

unm i t telb � r  be i m  Kura torium gestellt werden . "  

6. § 65 en tfällt. 
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Ge l tende r Text 

§ 66. (I) Die Fondsbeitrige werden von der 
}·huptverummlung jährlien generell festgesetzt. 
Ihre Vonenreibung erfolgt in der Form von voll
stredlb>ren RüduunduusweiJen, dem Einzdnen 
ist jedod-o auf seinen Antrag die Leinungspnid-ot 
mit Beseneid vorzusenreiben. 

(2) Zu Unreent eingezahlte Beiträge und Um
lagen werden nient :wrückersuttet, wenn sie 
nient innerhalb von zwei J mren seit ihrer Lei
stung zurückgefordert werden. 

(3) Ansprüene auf Fondsleistungen verjähren 
innerhalb von zwei Jahren. Wenn triftige Gründe 
vorliegen, kann das Kuratorium Ausnahmen be
willi!;en. Im üb�igen gelten für die Verjährung 
die Bestimmungen des bürgerlienen Reentes. 

(4) Zu Unreent erbnente FondsleiSlungen kön
nen nur innerhalb von zwei Jahren zurückgefor
dert werden. 

§ 67. Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung mit 
seinen Beiuil\en senuldhah in Rücksund, so kInn 
du Kuntorium beim Vorsund der nundu· 
klmmer den Aussenluß aus dem betreffenden 
Fonds beantngen. Duren den Aussenluß erlö
senen alle Ansprüene an den Fonds. 

- 1 2  -

Vorgeschlagener Text 

" §  6 6 .  ( 1 ) O i e  Vor sch�e l bung �er Fon d s be i t räge erfo l g t in 
F o rm von vo l l s t reckbaren Rücks tand s auswe i sen , dem Einze l 
nen i s t auf sei nen Ant rag d i e  lei s tungspf l i cht m i t  B e 

scheid vor zuschre i ben . "  

" ( 5 )  Be i m  Austritt erl öschen al l e  Ansprü che a n  d i e  Fond s ;  
bezah l te Be l t r �ge si nd ni cht rückz uerstat t en . " 

" §  6 7 . B l e ibt  e i n  M i tg l i ed t rotz Mahnung m i t  sei nen Be i 
t r ä gen schu l dhaft In R ücks tand , s o  hat e s  das Kura torium 
aus den Fond s au s zusch l i eßen , wenn n i cht S 64 Abs. 3 an 
zuwenden i s t .  Das "ähere bes t i mm t  d i e  Satzung . § 6 6  Abs . 5 

gi l t s i nngemäß . "  
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Geltender Text 

S 68. 'Wer 

a) eine der im S 12 Abs. 1 umschriebeneD 
Tätigkeiten ausübt, ohne hinu nach diesem 
Bundesgesetz oder nach einer anderen ge
sen.lichen Vorsdlrih berechtiet �u .ein, 
oder 

b) ohne nach den BestimmungfD dieses Bun
desgesetzes dazu berechtigt zu lein, die Be
rufsbezeichnung 11 Tienrzt" führt, oder 

-

c) gegen die Bestimmungen des S 14 AbI. 2 
verstößt, oder 

d) dem Auftrag der Bnirks.erwaltungs
behörde nach S 16 Ab,. 3 innerhalb der ihm 
gesetzten Frist ni�t nachkommt, 

macht ,ich einer Verwaltungsübenretung dul
dig und ist von der Bezirksvenraltungsbehörde 
mit Geldstrafen bis �u 30.000 S oder im Palle der 
Uneinbringlichkeit mit PreiheiustraEe bis zu 
,eens 'Wochen zu bestrafen. 

§ 72. Osterreichi.chen SuaubUreern sind Per· 
.onen deutscher Sprad\zugeh6rigkeit, die sruten
los sind oder deren Suauan&ehörickeit uneekliin 
ist (Volksdeuuche). gleichzuhalten. Dies eilt nicht 
für Volksdeutsche. die ent nach dem 31. Deum
ber 19S1 in du Gebiet der Republik Osterreich . 
eingereist sind, mit Ausnahme der au. der Kriegs
gefangenschaft entlassenen oder im Rahmen der 
Familienzusammenführung mit Zustimmung der 
österreichischen Behörden nach österreich ein
reisenden Volksdeuuchen. 

- 1 3  -

Vorg e schlagener Text 

§ 68 . Wer 

a )  eine der im § 12 Abs . 1 umschriebenen Tätigkei ten ausUbt , 

ohne hiezu nach diesem Bundesgesetz ode r nach einer anderen 

gese tzlichen Vorschrift berechtigt zu sei� oder 

b) ohne nach den Best immungen dieses Bundesgese tzes dazu be

rechtigt zu se in , die Be rufsbezeichnung "Tie rarzt" rUhrt , 

ode r 

c )  gegen die Bestimmungen des § 14 Abs . 2 verstößt , oder 

d) dem Auftrag der Bez i rksve rwal tungsbehörde nach § 1 6  Abs .  3 

innerhalb der ihm gese tzten Fri st nicht nachkommt , 

macht sich e iner Verwal tungsUbe rtre tung schuldig und i st von 

der Be zi rksverwal tungsbehtirde mit Geldstrafe b i s  zu 60 000 S 

ode r im Fal l e  de r Uneinbringl ichke i t  mit Freihe i t sstrafe bis 

zu sechs Wochen zu be strafen . 

Entfäl l t .  
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